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Lfd. Nr. 
Bezug / Betroffener

Punkt der
Unterlagen

Frage 

1

Abgabefrist kann das sein, dass die Abgabefrist für die Bewerbung der 31.12.2024 ist?

2

Hiermit teilen wir mit das wir an dem Ausschreibungsverfahren teilnehmen möchten. Was müssen wir nun genau alles ausfüllen 
und zusenden?

Liegenschaft:   

Vergabenummer:  

                               Teilnehmerfragen und Antworten

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sanierung von Wohnungen

VOEK 402-22

Antwort

Ja, die Abgabgefrist ist korrekt , jedoch ist die Einreichung einer Bewerbung bis zum 12.07.2023 wünschenswert.

Die Möglichkeit, eine Bewerbung einzureichen ist dauerhaft möglich, aus technischen Gründen musste eine Frist (31.12.2024) 
gesetzt werden. Unternehmen können sich solange, wie das Beschaffungssystem andauert, weiterhin bewerben.

Bewerber, die bis zum 12.07.2023 ihre Bewerbung einreichen, werden bei positiver Eignungsprognose bei den ersten Abrufsprints 
berücksichtigt und zur Angebotsabgabe aufgefordert. 

Sollten sich Bewerber  zu einem späteren Zeitpunkt bewerben, wird die Auftraggeberin die Unterlagen kurzfirstig prüfen und sie ggf. 
beim nächsten Abrufsprint zur Angebotsabgabe auffordern (siehe hierzu auch Informationsbroschüre).

Wir freuen uns über Interesse am dynamischen Beschaffungssystem. 

Im Rahmen der ersten Stufe führen wir lediglich die Eignungsprüfung durch. Eine Checkliste der hierfür erforderlichen Unterlagen 
finden Sie im Dokument "00 Informationsbroschüre" unter Ziffer 3c). Dort ist zudem aufgegliedert, welche Unterlagen zusätzlich 
erforderlich sind, sollten Sie sich als Bewerbergemeinschaft oder unter Beteiligung von Unterauftragnehmern bewerben. 

Nutzen Sie bitte (wie unter Ziffer 3d) der Informationsbroschüre erläutert) für die Abgabe der Bewerbung die Nachrichtenfunktion, 
nicht die Angebotsfunktion.


